
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 164
13. 12. 11

Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und der SPD

Sonntagsöffnung der Bibliotheken ermöglichen

Öffentlich zugängliche Bibliotheken sind wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen.
Sie garantieren insbesondere einen ungehinderten und demokratischen Zugang zu
Information,  Bildung  und  Kultur  für  breite  Bevölkerungsgruppen  und  sichern  die
Grundlage für kulturelle Kommunikation sowie lebenslanges Lernen außerhalb des
Wissenschaftsbereichs. Als Orte kultureller Kommunikation und Begegnung tragen
sie dazu bei, kulturelle Vielfalt als Bereicherung erfahrbar zu machen und Integra-
tion zu erleichtern. Mit niedrigschwelligen Angeboten können sie insbesondere auch
Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen und bildungsfernen Schichten errei-
chen. Mit den wachsenden Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt wird eine ständige
Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens auch bei Berufstätigen ohne Hoch-
schulstudium vorausgesetzt. Die Bedeutung von geistigen Kenntnissen und Fähig-
keiten wächst mit dem Wandel zur Wissensgesellschaft. Moderne Bibliotheken er-
möglichen dabei den Umgang mit traditionellen Zeitschriften und Büchern ebenso
wie mit den neuen Medien.

Mit der Sonntagsöffnung von Bibliotheken wird die Gleichstellung mit entsprechen-
den Kultur- und Bildungseinrichtungen wie beispielsweise Museen, Theatern und
Kinos auch hinsichtlich ihrer öffentlichen und zeitlichen Zugänglichkeit vollzogen.
Für Familien, alleinerziehende und beruflich stark beanspruchte Menschen stellen
die derzeitigen Öffnungszeiten eine Zutrittsbarriere dar. Eine Ausleihe oder ein Be-
such einer Bibliothek an Werktagen scheitert oftmals an terminlichen bzw. organisa-
torischen Schwierigkeiten, wie Arbeits- bzw. Schulzeiten und sonstigen Alltagsver-
pflichtungen. Untersuchungen in anderen Ländern haben gezeigt, dass insbesondere
die an Werktagen unterrepräsentierten Benutzergruppen – Familien und Männer –
von Sonntagsöffnungen Gebrauch machen. Nach diesen Untersuchungen ist sonn-
tags die Benutzerquote pro Öffnungsstunde höher und die durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer länger als an Werktagen.

Eine Wertschätzung der Sonntagsruhe als Tag der Arbeitsruhe und der Erholung
wird gerade durch familienfreundliche Angebote im Kulturbereich gefördert. Die
nach Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Verfas-
sung geschützte Sonntagsruhe dient neben der Religion auch der „geistigen Erhe-
bung durch Wissenschaft und Kultur“ sowie sozialpolitischen Zwecken und soll die
physische und psychische Regeneration unterstützen. Eine Sonntagsöffnung von Bib-
liotheken steht der Grundrechtsverwirklichung nicht entgegen, da sie nicht ökono-
mischen, sondern wertvollen Bildungs- und Kulturinteressen dient. Vor allem in öf-
fentlichen Bibliotheken kann ein Aufenthalt von Familien oder die Begegnung mit
Freunden ermöglicht werden.

Durch zusätzliche Veranstaltungen wie Lesungen, Märchenstunden oder Themen-
sonntage kann der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. Das Arbeitszeit-
gesetz erlaubt bereits heute Ausnahmen – so u. a. in Museen und wissenschaftlichen
Präsenzbibliotheken  sowie  Freizeit-,  Erholungs-  und  Vergnügungseinrichtungen.
Eine Differenzierung zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken so-
wie zwischen Präsenz- und Ausleihbibliotheken erscheint nicht gerechtfertigt. Alle
Bibliotheken  fungieren  als  Bildungs-  und  Kultureinrichtungen.  Die  Besuchs-  und
Ausleihmöglichkeit am Sonntag erhöht die Flexibilität und erleichtert damit den Zu-
gang für alle potenziellen Nutzerinnen und Nutzer.
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Die Entscheidung über die Verteilung der jeweiligen Öffnungszeiten über die Wo-
che hinweg bleibt den einzelnen Bibliotheken überlassen. Dabei können die unter-
schiedlichen Bedürfnisse, die jeweiligen finanziellen und personellen Rahmenbe-
dingungen sowie die zunehmende Verfügbarkeit technischer Hilfsmittel berücksich-
tigt werden.

Eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes ist erforderlich, da die Ermächtigung in § 13
des Arbeitszeitgesetzes zur Regelung weiterer Ausnahmen hier nicht einschlägig ist.
Daher wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zur Änderung
des § 10 Absatz 1 Nummer 7 des Arbeitszeitgesetzes vorzulegen, der ermöglicht,
dass alle Bibliotheken an Sonntagen geöffnet werden können.

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

1. Die Bürgerschaft (Landtag) bittet den Senat zu veranlassen, dass die Beratun-
gen des Antrags des Landes Berlin „Entschließung des Bundesrates zur Sonn-
tagsöffnung der Bibliotheken“ (BR-Drs. 511/11) in den Ausschüssen des Bun-
desrates durch Wiederaufruf fortgesetzt werden und dem Antrag in den Aus-
schüssen und im Bundesrat zuzustimmen.

2. Der Senat wird gebeten zu prüfen, wie Sonntagsöffnungen der Bibliotheken im
Rahmen der zurzeit geltenden Gesetze realisiert werden können

a) im Rahmen eines Modellprojekts zur Evaluierung von Sonntagsöffnungen
der Bibliotheken;

b) in Verbindung mit kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, Kinderstun-
den, Themensonntagen, Diskussions-, Film- und Theaterveranstaltungen
und Ausstellungen

und entsprechende Konzepte und Erwägungen der Kulturdeputation und der
Bürgerschaft (Landtag) bis Ende des ersten Halbjahres 2012 vorzulegen.

Carsten Werner, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Frank Willmann,
Dr. Matthias Güldner und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Karin Garling,
Björn Tschöpe und Fraktion der SPD
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